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ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr. 4/2010 „Sonderbauf läche Nahversorgungsstandort Windf löte“ 

 

Art der Bodennutzung Wirksame 
Fassung Berichtigung 

Wohnbaufläche 1,1 ha 0,0 ha 
Sonderbaufläche 0,0 ha 1,1 ha 
   
   
   

Gesamt: 1,1 ha 1,1 ha 
 

LAGE IM STADTBEZIRK

BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 
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Stadtbezirk: Senne 

Bereich:  Straße Friedrichsdorfer Straße (L778)  
/ westlich der Albert-Schweitzer-
Schule / nördlich der Lippstädter 
Straße und der Straße an der Wind-
flöte 

 
auslösender Bebauungsplan 

Nummer:  I/S 52 
Bezeichnung: „Nahversorgungszentrum Windflöte“ 

Erläuterung zur Berichtigung 4/2010 

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/ S 52

„Nahversorgungsbereich Windflöte“ erfolgte im be-

schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. Der 

Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 

Flächennutzungsplanes („Wohnbaufläche“) abweicht, 

wurde nach § 13 a II Nr.2 BauGB aufgestellt, bevor 

der Flächennutzungsplan geändert worden ist. Der 

Flächennutzungsplan wird deshalb, nachdem der 

Bebauungsplan rechtskräftig geworden ist, im Wege 

der Berichtigung angepasst.  

In den 1970er Jahren wurde die Fläche im Flächen-

nutzungsplan entsprechend der beabsichtigten 

Wohnnutzung als „Wohnbaufläche“ dargestellt. Diese 

Nutzung wurde jedoch nie realisiert. Die Fläche blieb 

größtenteils unbebaut. 

Ziel ist es nunmehr, diese Fläche als Nahversor-

gungsstandort zu nutzen. Damit wird ein Beitrag zur 

Sicherung der Versorgung im Stadtgebiet, insbeson-

dere im Ortsteil Windflöte, geleistet. Die Fläche wird 

zukünftig im Flächennutzungsplan als „Sonderbauflä-

che“ mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Le-

bensmitteleinzelhandel“ dargestellt. 

Flächenumfang 
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